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1 Planungsgegenstand / Ziel 

Im Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland sind die 

bestehenden Sondernutzungspläne ebenfalls zu prüfen, da Anpassungen der Grund-

nutzungen (Zonierung, Vorschriften in der Bau- und Nutzungsordnung u.a.) zu Diffe-

renzen / Unklarheiten gegenüber den geltenden Sondernutzungsplänen führen kön-

nen. Dabei lassen sich Sondernutzungspläne nur aufheben, wenn die Vorschriften 

(soweit weiterhin sinnvoll) in die Nutzungsplanung übernommen wurden oder die ge-

planten Werke erstellt wurden. 

Das Verfahren zur Aufhebung der Sondernutzungspläne erfolgt parallel zur Gesamt-

revision der allgemeinen Nutzungsplanung. 

2 Aufhebung Erschliessungsplan «Ezmatt» 

In der Gemeinde Olsberg besteht nur ein rechtsgültiger Erschliessungsplan. Der Er-

schliessungsplan «Ezmatt» wurde am 23. Oktober 2001 vom Gemeinderat beschlos-

sen und am 19. Dezember 2001 durch den Regierungsrat genehmigt.  

 

Abbildung 1: Erschliessungsplan «Ezmatt» / Situation 

 

Der Erschliessungsplan wollte die Umlegung der Kantonsstrasse vom östlichen Teil 

der Strasse Mitteldorf (ab Kreuzung mit Ländistrasse und Gass) über die Strasse Ez-

matt an die Olsbergerstrasse ermöglichen. Die Verlegung wurde jedoch nie ausge-

führt und ist auch nicht mehr vorgesehen. Ein Ausbau der Strasse mit Trottoir ist da-

her nicht mehr notwendig. Die Strassenparzelle wurde an die Einwohnergemeinde 

Olsberg verkauft. Mit der Aufhebung des Erschliessungsplanes kann die überdimen-

sionierte Strassenparzelle verkleinert und das Land den anstossenden Grundeigen-

tümern zur Nutzung überlassen werden. Damit werden die bereits bisher teilweise 

vorhandenen privaten Nutzungen zwischen den Privatflächen und der Strasse legiti-

miert. 
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Der Strassenabstand beträgt gemäss § 111 BauG 4 m (Strassenabstand zur Gemein-

destrasse). Neue Baulinien müssen nicht festgelegt werden, weil mit der heutigen 

Parzellierung ein grösserer Abstand gesichert ist, als er künftig nötig ist. Der Stras-

senabstand ist jeweils ab der geltenden Strassenparzelle zu messen. Die Sichtzonen 

werden im Rahmen von Baugesuchen überprüft. Der Sondernutzungsplan kann da-

her aufgehoben werden. 

Mit der Aufhebung des Erschliessungsplans wird eine überholte Planung ausser Kraft 

gesetzt. Das betroffene Gebiet wird somit auf das geltende Recht abgestimmt (u.a. 

Strassenabstände). Die vorliegende Planung ist somit abgestimmt. 

3 Ablauf / Information / Mitwirkung 

Infolge der Abhängigkeiten zur Gesamtrevision Nutzungsplanung erfolgen die folgen-

den Ablaufschritte parallel (zeitgleich) zur Gesamtrevision. 

Kantonale Vorprüfung 

Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, unter der Federführung der Abteilung 

Raumentwicklung, beurteilt das vorliegende Planungsvorhaben bezüglich der Recht- 

und Zweckmässigkeit (§ 23 BauG). 

Der abschliessende Vorprüfungsbericht liegt mit Datum vom 5. September 2023 vor. 

Mitwirkung der Bevölkerung 

Nach Abschluss der Vorprüfung durch die kantonale Behörde erfolgt das Mitwirkungs-

verfahren (§ 3 BauG). Das Mitwirkungsverfahren gibt jedermann die Möglichkeit, Fra-

gen und Begehren zu stellen. Angesprochen sind nicht nur die Grundeigentümer, 

Parteien und Gruppierungen, sondern alle Einwohner. 

Die Mitwirkung findet vom 24. Januar 2025 bis 25. März 2025 statt. 

Öffentliche Auflage 

Nach Auswertung der Mitwirkungseingaben resp. allfälligen Anpassungen der Ent-

wurfsakten wird das Planungswerk öffentlich aufgelegt. Wer ein schutzwürdiges ei-

genes Interesse hat, kann während der öffentlichen Auflage beim Gemeinderat Ein-

wendungen erheben (§ 24 BauG). 

Beschlussfassung / Genehmigung 

Die Planungsentwürfe werden vom Gemeinderat beschlossen (§ 25 BauG). Die kan-

tonale Genehmigung erfolgt nach Abschluss möglicher Beschwerden durch den Re-

gierungsrat resp. den Grossen Rat (§§ 26, 27 BauG). 

 


